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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 121-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Fraktionen CDU-Grüne-IFW und WLS-FWH-FWG-SPD 
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister 
Budget / Produkt:  

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Bitterfeld 17.04.2019    

Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend und Sport 23.04.2019    

Haupt- und Finanzausschuss 02.05.2019    

Stadtrat 08.05.2019    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Prüfauftrag zur Errichtung einer Mehrzweckarena im Ortsteil Stadt Bitterfeld 

 

Antragsinhalt: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die Errichtung einer Mehrzweckarena im 

Ortsteil Stadt Bitterfeld auf der Fläche des ehemaligen Stadtbades, genau neben dem zu errichtenden 

Parkhaus, möglich ist. 

 

  

 

Begründung: 

 

In der Stadt Bitterfeld-Wolfen gibt es zu wenige Turnhallen bzw. sind die Nutzungszeiten für viele Vereine 

extrem eingeschränkt. Um in diesem Bereich Entspannung zu erhalten bzw. den vielen Vereinen gerecht zu 

werden, soll eine neue Mehrzweckarena in der Stadt entstehen. Gleichzeitig haben wir unter anderem einige 

Vereine,welche in höheren Liegen spielen, allerdings mit der Zuschauerkapazität in den vorhanden Hallen an 

Grenzen stoßen. Um dort wirtschaftlich zu bleiben sind Arenen mit bis zu ca. 1.500-2.000 Sitzplätzen 

notwendig. Ein geeigneter Standort wäre z.B. die Teilfläche des ehemaligen Stadtbades, welche die Stadt mit 

der STEG mbh tauschen wird. Hier soll ein Parkhaus entstehen, welches gleichzeitig durch diese Arena eine 

größere Auslastung haben wird.  

 

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

 
04.04.2019 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)?        

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:  

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 121-2019 

 

Anlagen: 

keine 
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